
81WISO 32. Jg. (2009), Nr. 1

 Wallner/Herdega/Hummelbrunner/Voglmair  Gem. Visionen zw. GKK und ÄrztekammerMaria Lang Arbeitnehmerschutz im Europäischen Wirtschaftsraum

81

GEMEINSAME VISIONEN ZWISCHEN GKK
UND ÄRZTEKAMMER ALS BASIS FÜR

INNOVATIONEN IM KASSENSYSTEM

1. Einleitung ................................................................. 82

2. Arzneidialog – Qualität und Ökonomie in der
Arzneimitteltherapie ................................................ 84

3. Zielvereinbarung...................................................... 85

4. Die Gruppenpraxis in OÖ – ein Modell in Kooperation
von Ärztekammer für OÖ und OÖGKK.................. 89

5. Schlussbemerkung .................................................. 91

Auszug aus WISO 1/2009

Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Volksgartenstraße 40
A-4020 Linz, Austria

Tel.: +43(0)732 66 92 73, Fax: +43 (0)732 66 92 73 - 2889
E-Mail: wiso@akooe.at

Internet: www.isw-linz.at

Felix Wallner

Direktor der
Ärztekammer OÖ

Nikolaus Herdega

Dir.-Stv. der
Ärztekammer OÖ

Sylvia Hummelbrunner

Abteilungsleiterin in der
Ärztekammer OÖ

Christoph Voglmair

Stabstellenleiter in der
Ärztekammer OÖ



82 WISO 32. Jg. (2009), Nr. 1

Gem. Visionen zw. GKK und Ärztekammer    Wallner/Herdega/Hummelbrunner/Voglmair

1. Einleitung

Das Kassensystem ist in Österreich seit der Schaffung der
Stammfassung des ASVG als Sozialpartnersystem ausgestal-
tet. Rechte und Pflichten der Leistungserbringer im Kassen-
system, insbesondere der Kassenärzte, werden in einer kol-
lektiven Vereinbarung festgelegt, die zwischen Kranken-
versicherungsträger und Ärztekammer ausverhandelt wird.
Damit stehen sich zwei Verhandlungspartner gegenüber, die
dem Grunde nach gegensätzliche Positionen einbringen, durch
das kollektive Vertragspartnersystem aber zum Interessen-
ausgleich gezwungen werden.

Die Gestaltung des Systems durch partnerschaftliche Ver-
handlungen der Systembeteiligten hat den Vorzug, dass damit
betroffenheitsnähere und in der Regel wahrscheinlich auch
praktikablere Lösungen gefunden werden können, als wenn
das System durch eine übergeordnete, von den System-
beteiligten abgekoppelte Stelle reguliert würde. Ein Nachteil
könnte allerdings darin bestehen, dass eine partnerschaftli-
che Konzeption der Systemgestaltung des Kassenwesens in
Kauf nimmt, dass es bei Nichteinigung zwischen den Partnern
zu Funktionsstörungen in der Kassenversorgung kommen
könnte.

Tatsächlich hat sich das Gesamtvertragssystem im Kassen-
bereich in den vielen Jahrzehnten seines Bestehens außeror-
dentlich bewährt. Umfragen auf europäischer Ebene zeigen,
dass die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem österreichi-
schen Gesundheitssystem extrem hoch ist. Das bestehende
System hat zu einer flächendeckenden extramuralen Versor-
gung auf hohem Niveau geführt. Einen vertragslosen Zustand,
der drohen würde, wenn die Gesamtvertragspartner zu keinem
Einvernehmen kommen, hat es praktisch nie gegeben.

Aus der gemeinsamen Überzeugung, dass eine konsequente
Fortentwicklung des Gesundheitssystems am ehesten auf der
Basis einer transparenten und kooperativen Zusammenarbeit
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zwischen den Gesamtvertragspartnern möglich ist, haben in
Oberösterreich GKK und Ärztekammer explizit festgehalten,
dass sie sich zu folgender gemeinsamer Vision bekennen:

Eine starke und innovative Partnerschaft in der ÄK f. OÖ und
der OÖGKK
- stellt eine qualitativ hochwertige, effiziente, service-

orientierte und allen Anspruchsberechtigten unabhängig
von den Einkommensverhältnissen zugängliche medizini-
sche Versorgung auf Basis der Pflichtversicherung sicher;

- sorgt für befriedigende materielle und immaterielle Arbeits-
bedingungen der Vertragsärzte;

- dient der langfristigen Absicherung einer soliden Finanz-
basis der OÖGKK;

- stärkt die Autonomie des dezentralen Vertragspartner-
systems.

Mit dem Konsens über diese gemeinsame Vision verbunden ist
die Bereitschaft beider Gesamtvertragspartner, auch die je-
weiligen Ziele der anderen Seite zu respektieren. Auf Basis
dieses Konsenses ist es in den letzten Jahren gelungen, in
Oberösterreich eine Reihe von Innovationen einzuführen.
Drei Beispiele sollen im Folgenden herausgegriffen werden:

- Der institutionalisierte Arzneidialog, im Rahmen dessen es
gelungen ist, die durchschnittlichen Arzneimittelkosten in
Oberösterreich vergleichsweise niedrig zu halten, ohne
qualitative Verschlechterungen für die Patientenversorgung
in Kauf zu nehmen.

- Der Abschluss einer sogenannten Zielvereinbarung, die
dazu geführt hat, dass in Oberösterreich nur noch in
wenigen Ausnahmefällen bei der Verschreibung von Arz-
neimitteln eine chefärztliche Genehmigung erforderlich ist.

- Der Abschluss eines Gruppenpraxis-Gesamtvertrags, der
es schon seit dem Jahr 2002 ermöglicht, in Oberösterreich
Kassenverträge an ärztliche Gruppenpraxen zu vergeben.

GKK und
Ärztekammer
gemeinsame
Vision
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2. Arzneidialog – Qualität und Ökonomie in der Arznei-
     mitteltherapie

Schon im Jahr 1999 wurde zwischen der Ärztekammer für
Oberösterreich und der Oberösterreichischen Gebietskran-
kenkasse der sogenannte Arzneidialog eingeführt mit dem
Hauptziel, die schon damals stark ansteigenden Kosten im
Bereich der Heilmittel und Folgekosten einzubremsen. Diese
Folgekosten setzen sich aus den Krankentransportkosten, aus
den Kosten für die Heilbehelfe und Hilfsmittel und aus den
Kosten für die Arbeitsunfähigkeit zusammen.

Nicht zuletzt durch die seinerzeitige Installierung des Arznei-
dialogs steht die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse
wirtschaftlich gut da, weil in Oberösterreich die Kostensteige-
rungen in den einzelnen Bereichen nicht im Spitzenfeld lie-
gen.

Der Arzneidialog setzt sich seitens der Ärztekammer für
Oberösterreich aus Spitzenfunktionären und einem Kammer-
mitarbeiter zusammen, seitens der Oberösterreichischen
Gebietskrankenkasse sind im Arzneidialog Vertreter der Di-
rektion und Mitarbeiter aus den verschiedensten Abteilungen
(z. B. Behandlungsökonomie, chefärztlicher Dienst) vertre-
ten. Die Hauptaufgaben des Arzneidialogs liegen in erster
Linie in der Ausarbeitung und Umsetzung von Heilmittelkosten-
senkenden Maßnahmen, in der Auswertung von Analysen, um
so neue Optimierungsansätze zu erhalten, und in der Festle-
gung wichtiger strategischer und zukunftsorientierter Maß-
nahmen und Ziele.

Eine Maßnahme des Arzneidialogs, die sich im Laufe der
letzten Jahre mehr als bewährt hat, ist die Installierung von
sogenannten Fokusgruppen zu den verschiedensten medizi-
nischen Themengebieten. Eine derartige Fokusgruppe setzt
sich aus namhaften Experten zusammen, deren Ziel es ist, zum
jeweiligen Thema neue Verbesserungs- und Optimierungsan-
sätze zu finden. Das Arbeitsergebnis aus einer solchen Fokus-

Kosten im
Bereich der

Heilmittel und
Folgekosten
einbremsen

Fokusgruppen
zu den

verschiedensten
medizinischen

Themengebieten



85WISO 32. Jg. (2009), Nr. 1

 Wallner/Herdega/Hummelbrunner/Voglmair  Gem. Visionen zw. GKK und Ärztekammer

gruppe wird in einem sogenannten Arzneidialogpapier
zusammengefasst, welches in weiterer Folge an die Ärzte-
schaft verschickt wird. Erst vor kurzer Zeit wurde zum Thema
„Asthma bronchiale und COPD“ ein derartiges Papier erarbei-
tet und an die oberösterreichischen ÄrztInnen versendet.

Neben derartigen Arbeitspapieren für die Ärzteschaft werden
ausgehend vom Arzneidialog selbstverständlich auch für die
PatientInnen wichtige Maßnahmen gesetzt, so wurde bei-
spielsweise in der jüngsten Vergangenheit ein neuer Folder
erarbeitet, der für die PatientInnen deren Rechte und Pflichten
im Falle einer Arbeitsunfähigkeit kurz und übersichtlich
zusammenfasst. Weiters wurden die sogenannten „Infozepte“
ins Leben gerufen, die die schon beinahe in Vergessenheit
geratenen alten Hausmittel wie Essig- und Topfenwickel den
PatientInnen wieder näherbrachten.

Neben derartigen Projekten werden im Rahmen des Arznei-
dialogs natürlich auch aktuelle und wichtige Themen bzw.
Probleme besprochen, die einer raschen Klärung zwischen
der Ärztekammer für Oberösterreich und der Oberösterreichi-
schen Gebietskrankenkasse bedürfen.

Insgesamt zeichnet sich der Arzneidialog zwischen der Ärz-
tekammer für Oberösterreich und der Oberösterreichischen
Gebietskrankenkasse dadurch aus, dass von allen Beteiligten
in einer sehr engagierten, effizienten und innovativen Weise
stets daran gearbeitet wird, neue Wege und Optimierungs-
möglichkeiten zu finden, um so auch für die Zukunft eine
leistbare und patientenorientierte medizinische Versorgung in
Oberösterreich sicherstellen zu können.

3.  Zielvereinbarung

3.1. Vorgeschichte

Mit 1.1.2005 wurde das bis dahin geltende Heilmittelverzeichnis,
das die Grundlage der sozialen Krankenversicherung für die
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Übernahme von Kosten für Heilmittel war, vom Erstattungs-
kodex,  der vom Hauptverband der österre ichischen
Sozialversicherungsträger zu entwickeln und herauszugegeben
war, abgelöst. Rechtliche Grundlage dafür war die Heilmittel-
Bewilligungs- und Kontrollverordnung BGBl. II 473/2004.

Da diese Verordnung der damaligen BM Maria Rauch-Kallat
erst im Spätherbst erlassen und kundgemacht wurde, gelang
es nicht, den Vertragsärzten für die völlig neuen Verordnungs-
regeln den Erstattungskodex so rechtzeitig zuzustellen, dass
diese mit 1.1.2005 hätten umsetzt werden können. Die Umset-
zung dauerte aufgrund der organisatorischen Probleme tat-
sächlich bis Februar/März 2005.

3.2. Der Erstattungskodex

Die Struktur des Erstattungskodex folgt einem Ampelfarben-
system, das dem Verordner die Anforderung an die Verord-
nung eines Medikaments auf Kassenkosten signalisieren soll.
Die Arzneispezialitäten sind grundsätzlich in einen grünen,
einen gelben und einen roten Bereich eingeordnet. Befindet
sich eine Arzneispezialität im grünen Bereich, bedeutet das
grundsätzlich für den Arzt, dass dieses frei verordenbar ist,
sofern durch bestimmte Regelungen (IND, Fachgebiets-
beschränkung, OP-Beschränkung etc.) nicht doch eine Bewil-
ligung erforderlich ist. Hinsichtlich des gelben Bereiches ist
zwischen dem RE-1- und dem RE-2-Bereich zu differenzie-
ren. Während der gesamte RE-1-Bereich durch den Chefarzt
bewilligt werden muss, sind jene Arzneispezialitäten, die mit
einem RE-2-Vermerk gekennzeichnet sind, durch den Arzt
dokumentationspflichtig. Die Regelkonformität der Verord-
nung von RE-2-Medikamenten unterliegt einer nachträglichen
Kontrolle.

Arzneimittel des roten Bereiches, die im Erstattungskodex
nicht aufgelistet sind, sind generell durch den Chefarzt zu
bewilligen. Da die Liste der von den Versicherten benötigten
Arzneispezialitäten im EKO aber nicht taxativ ist, sondern es
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viele weitere gibt, deren Kosten die soziale Krankenversiche-
rung entweder nicht oder nicht ohne Weiteres übernimmt,
spricht man hinsichtlich dieser Medikamente zusätzlich von
der Einordnung in die NO-Box. Soll ein NO-Box-Präparat
verordnet werden, war dies generell bewilligungspflichtig.

3.3. Einrichtung einer Übergangslösung mittels Fax

Die völlig neue Struktur des Erstattungskodex als auch die
noch nicht vollständig durchgeführte Einrichtung des
Arzneimittelbewilligungsservice (im Folgenden kurz: ABS) für
Heilmittelverordnungen machten zunächst eine Übergangslö-
sung notwendig. Die Verordnung schreibt nämlich auch vor,
dass eine allenfalls erforderliche chefärztliche Bewilligung
von Arzneispezialitäten durch den Arzt und nicht wie bisher
durch den Patienten einzuholen ist. Da weder die Ordinationen
noch die Kassen auf diese Neuerung administrativ vorbereitet
sein konnten, haben die Ärztekammer für OÖ und die OÖGKK
für ihre Versicherten die Abwicklung dieser Bewilligungsan-
fragen vorübergehend per Fax vereinbart.

Im Zuge der Abwicklung der Bewilligungsanfragen per Fax
zeichnete sich sowohl für die Vertragsärzte als auch die
OÖGKK ab, dass für alle Beteiligten langfristig Bewilligungs-
systeme – egal, ob per Fax oder später mittels ABS – die
Prozesse nur verkomplizieren und sie, anstatt arzt- und
patientenfreundlich zu sein, überwiegend bürokratischen Zu-
satzaufwand auf allen Seiten mit sich bringen.

Durch eine enge Kooperation zwischen der Ärztekammer für
OÖ und der OÖGKK konnte für die Vertragsärzte, ihre Patien-
ten (die von der Zielvereinbarung erfasst sind) und die OÖGKK
selbst ein neues Regelungssystem für die Arzneispezialitäten-
verordnung auf Kassenkosten, namentlich die Zielvereinbarung
abgeschlossen werden. Mittlerweile wurde die zunächst auf
zwei Jahre bis 30.11.2007 befristete erste Zielvereinbarung
auf weitere zwei Jahre verlängert. Eine weitere Verlängerung
ist projektiert.
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3.4. Zielvereinbarung für OÖGKK-Versicherte in Ober-
       österreich ab 1.12.2005

Mit 1.12.2005 ist die Zielvereinbarung, mit der ein völlig neuer
Weg der Arzneimittelversorgung Versicherter beschritten
wurde, in Kraft getreten und umgesetzt worden. Bislang ist
Oberösterreich das einzige Bundesland, in dem Versicherte
eines sozialen Krankenversicherungsträgers praktisch ohne
Vorab-Bewilligungsprozedere durch den chefärztlichen Dienst
eines sozialen Krankenversicherungsträgers und damit ohne
zusätzlichen bürokratischen Aufwand und Wartezeit ihre
Kassenarzneispezialitäten verordnet erhalten. Ansprechpart-
ner für die Patienten für Verordnungen auf Kosten der OÖGKK
ist allein der Vertragsarzt, der auf Basis klarer Regelungen –
wie sie bisher dem  Chefarzt vorgegeben waren – über die
Verordnung einer Arzneispezialität auf Kassenkosten ent-
scheidet. Die Verordnungskompetenz kommt bis auf einige
wenige  Präparate allein den Vertragsärzten zu, die damit ihre
Patienten rasch, unbürokratisch und medizinisch optimal auf
Kassenkosten versorgen können. Ausgenommen sind natür-
lich jene Bereiche, für die die soziale Krankenversicherung
nicht leistungszuständig ist, wie z. B. die klassischen Potenz-
mittel oder Kontrazeptiva.

Die Stellung und Begründung aufwendiger Bewilligungsan-
fragen in den zahlreichen Fällen, in denen das der Erstattungs-
kodex vorsieht, durch den Vertragsarzt an die OÖGKK und
allfällige Wartezeiten auf eine Antwort erübrigen sich. Da-
durch, dass jeder Vertragsarzt im Rahmen der Vorgaben,
unter welchen medizinischen Voraussetzungen eine Arznei-
spezialität verordnet werden darf, sofort eine Entscheidung
über eine Verordnung treffen kann, kann jeder Patient unmit-
telbar nach der Behandlung bereits die Ordination mit dem
Rezept – sofern er das Medikament nicht von der Hausapothe-
ke gleich ausgefolgt erhält – verlassen und die Medikamente
in der Apotheke erhalten.

Kassenarznei-
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Für Patienten bedeutet die Zielvereinbarung eine enorme
Erleichterung. Da keine Bewilligungsanfragen an die Kran-
kenversicherung durch den Arzt notwendig sind und daher
nicht auf die Entscheidung der Krankenversicherung gewartet
werden muss, fallen für den Patienten keine Wartezeiten oder
zusätzlichen Wege an. Für die OÖGKK bedeutete der
Abschluss der Zielvereinbarung eine unbürokratische und
rasche Sicherung der Versorgung ihrer Versicherten. Für alle
Beteiligten ergeben sich daher durch die neue Form des
Entscheidungsprozesses über die Arzneispezialitäten auf
Kassenkosten klare Vorteile.

3.5. Zusammenfassung

Mit dem Abschluss der Zielvereinbarung wurde ein völlig neuer
Weg der Arzneimittelversorgung Krankenversicherter beschrit-
ten. Die Umsetzung ist sehr gut gelungen. Wie die Auswertun-
gen zeigen, hat die Übertragung der Kompetenz zur alleinigen
Entscheidung über die Verordnung eines Arzneimittels an die
Vertragsärzte zu keiner nennenswerten Kostensteigerung im
Vergleich zum Durchschnitt der anderen Gebietskrankenkas-
sen bei wesentlichen Vorteilen geführt. Das Projekt ist daher
als äußerst erfolgreich im Sinne aller Beteiligten zu bewerten.

4. Die Gruppenpraxis in OÖ – ein Modell in Kooperation
von Ärztekammer für OÖ und OÖGKK

Der Gesetzgeber hat Anfang des Jahrtausends mit der Veran-
kerung der Gruppenpraxen im Ärztegesetz und der Möglich-
keit des Abschlusses von Gesamtverträgen („Kassenverträgen“)
für diese Ärzte-Kooperationsform die Grundlagen für die
Einbindung von Gruppenpraxen in die extramurale medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung geschaffen.

Die Ärztekammer für OÖ und die OÖGKK haben von allen
Bundesländern diese Chance als Erste genützt und bereits im
April 2002 eine entsprechende gesamtvertragliche Vereinba-
rung geschaffen, mit der es Gruppenpraxen ermöglicht wurde,
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Kassenverträge abzuschließen. Erst Jahre später wurden
ähnliche Verträge in anderen, allerdings noch keineswegs
allen Bundesländern abgeschlossen.

Dank der Innovationsbereitschaft sowohl der Kasse als auch
der Ärztekammer ist es damit gelungen, eine völlig neue
Versorgungsform in kurzer Zeit in die vertragsärztliche Ver-
sorgung miteinzubeziehen. Und die Zahlen sprechen für sich:
Mittlerweile wurden mehr als 150 Gruppenpraxen in OÖ ge-
gründet, man kann daher voll und ganz von einem Erfolgs-
modell sprechen.

Entscheidend für diesen Erfolg war vor allem auch, dass es
Ärztekammer und Kasse gelungen ist, die verschiedensten
Motivationslagen bei der Errichtung von Gruppenpraxen in
eigenen Modellen abzubilden. So gibt es Modelle für Kassen-
ärzte, die bereits jetzt einen Einzelkassenvertrag haben, aber
künftighin zusammenarbeiten wollen. Auch für Versorgungs-
regionen, in denen ein Arzt zu wenig, aber auch nicht genug
Bedarf für zwei Ärzte gegeben ist, kann mit maßgeschneider-
ten Gruppenpraxen eine Versorgungsverbesserung erreicht
werden. Daneben gibt es Jobsharing-Modelle und vor allem
das Modell der Nachfolgepraxis, bei dem ein älterer, erfahre-
ner niedergelassener Arzt mit einer jüngeren Kollegin oder
einem jüngeren Kollegen eine Kooperation auf Zeit eingeht, in
dieser Zeit die „Einschulung“ für den Jungarzt erfolgt und bei
Ausscheiden des Seniors der Junior die Praxis praktisch
nahtlos weiterführen kann. Gerade dieses Modell erfreut sich
einerseits großer Beliebtheit bei den Ärzten und hat anderer-
seits für die Patienten den Vorteil, dass aufgrund des nahtlo-
sen Übergangs der Arztwechsel keinerlei Defizite in der
Kenntnis der einzelnen Patienten und deren Krankheits-
geschichten bringt.

Diese Modelle stehen sowohl den Ärzten für Allgemeinmedizin
als auch den Fachärzten offen. Erwähnenswert ist auch, dass
eine Gruppenpraxis nur bis zum max. 65. Lebensjahr des
Seniorpartners möglich ist und damit auch erreicht wurde,

mehr als 150
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dass sehr viele Jungärzte nunmehr Kassenverträge übernom-
men haben und damit in OÖ ein Generationenwechsel in den
Praxen eingeleitet wurde.

Aus Sicht der Patienten ergibt sich vor allem der Vorteil, dass
durch die Anwesenheit von zwei Ärzten eine noch intensivere
Beschäftigung mit dem einzelnen Patienten möglich ist, daher
die „Zuwendungsmedizin“ somit zusätzlich gefördert wird.
Daneben haben zwei Ärzte auch verstärkt die Möglichkeit, sich
kurzfristig fachlich auszutauschen.

Die faktische Abwicklung vom Ansuchen auf Gruppenpraxis
bis hin zur endgültigen Umsetzung wird ebenfalls in einem
partnerschaftlichen „Workflow“ zwischen ansuchenden Ärz-
ten, Ärztekammer und Gebietskrankenkasse professionell
realisiert. Und die große Zahl der Ansuchen sowie die laufen-
den Anfragen geben diesem partnerschaftlichen Weg recht.

5. Schlussbemerkung

Ein kooperatives Modell, wie es in Oberösterreich seit einigen
Jahren gelebt wird, setzt voraus, dass die Gesamt-
vertragspartner in den Bundesländern ein hohes Maß an
Autonomie haben. Dies entspricht auch der immer wieder
beschworenen Idee eines zumindest virtuellen Wettbewerbs
im Gesundheitssystem, im Rahmen dessen Best-Practice-
Modelle entwickelt werden können. Wünschenswert wäre da-
her für die Zukunft eine Art Experimentierparagraf im ASVG,
der es in weiterem Ausmaß als in der Vergangenheit möglich
macht, neue Wege zu gehen und neue Erfahrungen zu sam-
meln, die dann – natürlich nach solider Evaluierung – allen zur
Verfügung stehen.
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sich WISO bereits intensiv auseinander gesetzt hat.

WISO richtet sich an BetriebsrätInnen, GewerkschafterInnen, WissenschafterInnen,
StudentInnen, Aktive in Verbänden, Kammern, Parteien und Institutionen sowie an alle, die
Interesse an Arbeitnehmerfragen haben.

Erscheinungsweise: vierteljährlich

Preise:* Jahresabonnement EUR 22,00 (Ausland EUR 28,00)
 Studenten mit Inskriptionsnachweis EUR 13,00
 Einzelausgabe EUR 7,00 (Ausland EUR 12,00)

(* Stand 2005 - Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage unter www.isw-linz.at)

Wir laden Sie ein, kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen ein WISO-Probeexemplar zu
bestellen. Natürlich kàönnen Sie auch gerne das WISO-Jahresabonnement anfordern.

Informationen zum ISW und zu unseren Publikationen - inklusive Bestellmöglichkeit - finden 
Sie unter www.isw-linz.at.  
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